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54. JAHRGANG Nr. 9 1. SEPTEMBER 1957
A . R 0 Y e T T S o R S e S I

Landwirtschaftliche Verschuldung und Armenpflege

Einige Zusammenhiinge zwischen der landwirtschaftlichen Verschuldung
und der Finanzierung und Organisation der Armenpflege

Von Dr. W. Biggli, Bern

Begriindet sich auch die landwirtschaftliche Verschuldung und vorab die
hypothekarische Belastung des Grund und Bodens in erster Linie in der Institu-
tion des privaten Bodeneigentums, in den hohen Liegenschaftspreisen, in den
Kosten der Gebdaude und vieler anderer Produktionsmittel im Vergleich zum nor-
malen Ertrag und zur Kapitalbildung der Landwirtschaft als Ganzes, so geht
doch auch ein erheblicher Teil der Verschuldung auf das Auseinanderklaffen des
Ertrages des Betriebes und der Aufwendungen fiir diesen sowie fiir die Familie
zuriick. Im Finanzhaushalt des Bauernbetriebes und der Bauernfamilie lassen
sich die Wirkungen der rein landwirtschaftlichen Ursachen kaum von jenen der
Ausgaben fiir den Unterhalt der Familie trennen, welche in sehr vielen Fillen
simtliche Arbeitskrifte fiir die Bebauung der Scholle stellt. Fehlbetrige im einen
Sektor werden entweder durch den Verzehr von noch in der Bodensubstanz oder
in den Betriebsvorrdten ruhenden Reserven oder durch Beschrinkung von An-
schaffungen fiir den Landwirtschaftsbetrieb oder fiir den Haushalt oder durch
weitere Reserven oder Teile anderer Einkommen gedeckt. Deshalb darf der Ein-
flul der Art der Finanzierung und Verteilung der Armenlasten sowie der Form
und der Organisation der konkreten Armenhilfe auf die Hohe der von den Land-
wirten beanspruchten Kredite nicht unterschitzt werden.

Je groBer die Zahl der Geburten im Bauerndorf und der aus diesem nach
andern Wirtschaftszentren abwandernden Erwerbsuchenden, um so umfang-
reicher werden selbst in Kantonen mit wohnértlicher Armenpflege die Vermogens-
abziige aus dem Bauerndorf und damit die Gffentlichen Lasten pro Kopf der
zuriickbleibenden Bevolkerung. Dazu trigt noch die Tendenz zur Verkleinerung
des reinen Bauerndorfes bei, in dem man, zum Teil unter dem Einflul des Mangels
an Arbeitskriften, durch die VergroBerung der Betriebe die wirtschaftliche Grund-
lage pro Arbeitskraft verbessern, verbreitern will. Die hiebei selten proportional



reduzierbaren Kosten der Gemeindeverwaltung und Armenfiirsorge lassen sich
selten durch eine Erhohung des Einkommens pro Arbeitskraft kompensieren. Die
Statistik liefert eindeutige und eindriickliche Beweise genug fiir die maximalen,
héufig durch die hohen Aufwendungen fiir auswirts wohnhafte und verarmte
Gemeindebiirger verursachten Steuerlasten pro Einkommens- und Vermdigens-
einheit in vielen Gemeinden ohne Industrie oder ohne aullerhalb der Landwirt-
schaft erwerbende Steuerzahler. Besonders bedenklich sind die Verhiltnisse in
Kantonen mit fast vélliger Uberwilzung der Armenlasten auf die Heimatgemeinde
und ohne geniigenden Finanzausgleich. Diese Lasten fordern die weitere Abwande-
rung aktiver Elemente, schwichen damit neuerdings die Finanzkraft vorwiegend
bauerlicher Gemeinden; sie zwangen bereits zur Zusammenlegung von Gemeinden
zu Verwaltungseinheiten, die aber nicht selten mit spiirbaren Unzuldnglichkeiten
verbunden war.

Es ist naheliegend, daf3 hohe Steuer- und Armenlasten die finanzielle Wider-
standsfahigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmer schwichen und auch deren
Dispositionsfreiheit bei den technischen MafBinahmen zur Bewirtschaftung des
Landwirtschaftsbetriebes beengen. Es kann leicht nachgewiesen werden, daf3 in
Zeiten knapper Erlose aus der Landwirtschaft ein Teil der Ausgaben bereits ver-
schuldeter Bauernfamilien fiir die Existenzfristung und selbst die Steuern — be-
sonders wo diese hauptsichlich nach dem Grundbesitz ohne Schuldenabzug be-
messen wurden — durch eine Erhohung der Schulden finanziert werden mufliten.
Auf jeden Fall verunméglicht eine durch zu einseitig verteilte Armenlasten ver-
ursachte hohe Steuerquote manchem Betriebsleiter die fiir die Aufrechterhaltung
und Ausniitzung der vollen Leistungsfihigkeit unerldBlichen Ankéufe von Pre-
duktionsmitteln (Ergdnzungsfutter, Diinger usw.) oder Reparaturen im zweck-
miBigen Zeitpunkt, was neue Breschen in die finanzielle Tragfihigkeit schlagt.

Die angefiihrten Tatsachen beleuchten die Dringlichkeit einmal der allgemei-
nen Einfiihrung der wohnértlichen Armenpflege und, wo diese bereits besteht, der
elastischeren Anwendung und Regelung der Konkordatsbestimmungen. Die Dauer
des Wohnsitzes als einziger Mafstab der Verteilung der Aufwendungen fiir den
Armengendossigen zwischen Wohn- und Heimatgemeinde kann in Extremfillen zu
einer untragbar hohen Belastung der meistens biduerlichen Heimatgemeinde fiih-
ren. Wo diese nicht durch den innerkantonalen Finanzausgleich entlastet werden
kann, sollte bei der Uberwiilzung der Ausgaben fiir die Unterstiitzung der Armen
auch die bereits bestehende Steuerbelastung von Einkommen und Vermdégen in
den beteiligten Gemeinden beriicksichtigt werden.

Die aktive Armenhilfe, die sich bisher in den meisten Fillen auf das Stopfen
der groBten Liicken bei den dringendsten Mitteln zur Existenzfristung, auf die
Versorgung der Kinder, auf die Berufsberatung usw. beschrinken mufite, sollte
in béduerlichen Gegenden in Form der landwirtschaftlichen Betriebsberatung er-
weitert und verfeinert werden. Nicht selten lassen sich durch wenige Ratschlige
agrartechnischer Natur beachtliche Betriebs- und damit Einkommensverbesserun-
gen erzielen oder gefihrliche Verlustquellen beseitigen. Wo der Armenpfleger bei
béauerlichen Armengenossigen auf berufliche Unsicherheit stoBt, wire die Heran-
ziehung eines landwirtschaftlichen Betriebsberaters eine hochst zweckméBige und
in der Regel auch erfolgversprechende Mafinahme. Manche Kantone schufen be-
reits Beratungsdienste oder sind doch im Begriffe, solche einzurichten.

Als sehr niitzlich und wirksam konnte sich ferner eine vertiefte Beratung in
mehr persénlicher Richtung erweisen. Besondere Sorgfalt verdient dabei die Uber-
briickung der Gegensitze zwischen den Generationen, die sich in manchen Bauern-



familien, in denen sich auch Besitzinteressen kreuzen, vielleicht oft stirker ver-
schirfen als in Familien von Unselbstandigen. Es sollte namentlich Bedacht auf
das Verbleiben auswirts verdienender Kinder in der elterlichen und béuerlichen
Hausgemeinschaft gelegt werden, in der manche Bedarfsgiiter billiger beschafft
werden konnen. Dies bringt beiden Generationen mehr Vor- als Nachteile und
vermag oft eine finanziell kritische Lage ziemlich rasch zu gesunden. Die fiir ein
Zusammenbleiben und zur Beseitigung von MiBverstandnissen notwendige Aus-
sprache scheitert oft an Hemmnissen, die nur durch eine vermittelnde Beratung
weggerdumt werden konnen.

Eine ziemlich hdufige und oft recht schmerzliche Erfahrung besteht noch
darin, daBl Abwanderer aus dem Bauerndorf die Erwerbschancen in andern Gegen-
den iiberschiitzen, deshalb oft mit Hilfe von Biirgschaften oder sogar Geldern aus
dem Armenfonds Liegenschaften erwarben, welche zu hohe Kreditverpflichtungen
bedingten, die zum Keim des Milerfolges wurden, mit dem nicht nur die abgezo-
genen Erbteile verlorengingen, sondern den Zuriickgebliebenen noch neue Lasten
aufgebiirdet wurden. Eine intensivere Beratung im Sinne einer Empfehlung eines
Zuwartens mit dem Ankauf von Liegenschaften oder Geschiiften bis der Abwanderer
mit den Besonderheiten der neuen Umwelt vertraut ist, kénnte mitunter schwere
Armenlasten oder Verluste von aus Armenkassen eingesetzten Mitteln verhiiten.

Wenn auch nicht zum engern Gegenstand dieses Artikels gehorend, méchten
wir doch auf eine immer wieder zu beobachtende Tatsache im Kontakt mit wirt-
schaftlich schwachen Personen hinweisen. Diesen gehen in den allermeisten Fillen
jegliche Kenntnisse iiber die wichtigsten Probleme des personlichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Lebens sowie iiber die Grundregeln der Erhaltung von Gesund-
heit und Arbeitsfihigkeit ab. Schule und Kirche haben in dieser Richtung in
falsch verstandener Zuriickhaltung eine Liicke gelassen. Viele Miigeschicke und
Notlagen gehen auf ein einziges oder doch wenige Versagen in bestimmten Lebens-
lagen zuriick. Eine leichtfaBfliche Aufkliarungsschrift iiber die wichtigsten Voraus-
setzungen und Bedingtheiten des modernen Lebens vermochte manche Handlun-
gen zu verhiiten, deren Folgen das ganze spitere Leben belasten.

Schweiz
Aus Jahresberichten

Basel. Allgemeine Armenpflege. Dem Jahresbericht pro 1956 ist folgendes zu ent-
nehmen. Dank anhaltend guter Wirtschaftslage und fortschreitender Sozialpolitik ist
die Zahl der Armenfille im Verlaufe der letzten zwei Dekaden in unserem Kanton deutlich

Ruriickgegangen:  yop. 1936 Zahl der Fille 4638
1046 3516
1956 2768

Auch die Zahl der unterstiitzten Personen (ein Armenfall kann sich aus mehreren
Personen zusammensetzen) ging im gleichen Zeitraum von 9962 auf 4926 zuriick.
Beziehen wir die Zahl der unterstiitzten Personen auf die mittlere Wohnbevolkerung
unseres Kantons (unter Ausschaltung der Basler Biirger, die nicht durch unsere Insti-
tution unterstiitzt werden), so erhalten wir die sogenannte « Armenziffer ». Diese zeigt
die relative Verarmung der Bevoélkerung an. Die Armenziffer weist folgende Entwick-

lung anuf: 1936 11,99

1946 7,1%
1956 4,2%



	Landwirtschaftliche Verschuldung und Armenpflege : einige Zusammenhänge zwischen der landwirtschaftlichen Verschuldung und der Finanzierung und Organisation der Armenpflege

